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Haus & Grund begrüßt entschlossenes Vorgehen gegen Schrottimmobilien 

Unseriöse Geschäftspraktiken konsequent unterbinden 

 

Die Problematik der sogenannten Schrottimmobilien ist in vielen deutschen Regionen allgegenwärtig. 

Diese Gebäude verfallen zusehends und beeinträchtigen nicht nur das Stadtbild, sondern auch den 

Wert der umliegenden Immobilien. Als Interessenvertretung der rechtschaffenen Eigentümer setzt sich 

Haus & Grund vehement für eine Lösung dieses Problems ein. „Die vom Bundesjustizminister auf den 

Weg gebrachten Neuregelungen sind ein wichtiger Schritt im Kampf gegen unseriöse 

Geschäftspraktiken“, kommentierte Haus & Grund-Präsident Kai Warnecke das heute vom 

Bundeskabinett beschlossene Schrottimmobilien-Missbrauchsbekämpfungsgesetz. 

Haus & Grund appelliert an die zuständigen Behörden, die neuen Regelungen konsequent 

umzusetzen. Insbesondere die erweiterte gerichtliche Verwaltung und die verbesserte Kontrolle der 

Zwangsversteigerungsverfahren sind entscheidend, um Missbräuche zu verhindern. Haus & Grund 

fordert, dass unseriöse Geschäftspraktiken konsequent geahndet werden. Bußgelder und der 

Ausschluss von weiteren Ersteigerungen sind angemessene Maßnahmen, um den Missbrauch von 

Schrottimmobilien einzudämmen. „Die Bekämpfung von Schrottimmobilien ist nicht nur im Interesse 

der Eigentümer, sondern ist für die gesamte Gesellschaft von Bedeutung. Es ist wichtig, dass unsere 

Städte attraktiv und lebenswert bleiben“, erklärte Warnecke. 

Hintergrund: Immer wieder werden (Schrott-)Immobilien zu übersteigerten Werten ersteigert. Die 

Ersteigerer hinterlegen nur die Sicherheitsleistung, zu einer Zahlung des Kaufpreises kommt es nicht. 

Dennoch werden die Ersteigerer direkt mit Zuschlag Eigentümer und können direkt Nutzungen aus 

der Immobilie ziehen. Die Immobilie wird (weiter) heruntergewirtschaftet. Bis die Immobilie erneut 

versteigert werden kann, vergehen häufig mehrere Monate. Gegen diesen Missbrauch soll 

vorgegangen werden. 

 


